
Verordnung

Fertige  kosmetische  Erzeugnisse  sind  von  den  Bestimmungen  des  Titels  IV  und  des  Artikels  31  der  REACH-Verordnung  ausgenommen.

Informationsblatt

Via  Monte  Lungo  59  
20027  Rescaldina  (MI)

Wasser

Handelsname LISAPLEX  1  BONDSAVER

Pflanzenextrakte

Zur  Anwendung  bei  der  Haarbehandlung.

Die  vollständige  Zutatenliste  finden  Sie  auf  der  Verpackung  jedes  Produkts.

Haarspülung.

Kategorie

Anbieter

ZUTATEN

ALLGEMEINE  INFORMATIONEN

Lisap  Laboratori  Cosmetici  SpA

Kann  folgende  Zutaten  enthalten

Konservierungsstoffe

Tel.  0331/937211  E-

Mail:  lisapspa@lisapitalia.com

Aktualisiert  auf
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Abspülbare  Produkte
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ZUSAMMENSETZUNG  UND  ZUTATENINFORMATIONEN
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Nicht  entflammbares  Produkt.

Erste  Hilfe  im  Falle  von:

Kann  bei  Kontakt  die  Augen  reizen.

GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG

Bei  Verschlucken:  leichte  Reizung  des  Magen-Darm-Trakts.

Augenkontakt:  Falls  Kontaktlinsen  getragen  

werden,  diese  entfernen  und  gründlich  mit  Wasser  

abspülen;  bei  anhaltender  Reizung  einen  Arzt  
aufsuchen.

Bei  versehentlicher  Einnahme:  Ärztliche  

Hilfe  hinzuziehen.  Kein  Erbrechen  herbeiführen.

ERSTE-HILFE-EINSATZ

Im  Brandfall  Wassersprühnebel  verwenden.

MASSNAHMEN  BEI  UNBEABSICHTIGTER  VERBREITUNG

Nehmen  Sie  das  Produkt  heraus  und  waschen  Sie  es  mit  Wasser.  Schütten  Sie  das  Produkt  nicht  zurück  in  die  Flasche.  Verwenden  
Sie  es  nicht.
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BRANDSCHUTZMASSNAHMEN
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o  Vermeiden  Sie  jede  Art  der  Verwendung,  die  nicht  in  der  Gebrauchsanweisung  vorgesehen  ist.

Manipulation

HANDHABUNG  UND  LAGERUNG

Merkmal

o  Vermeiden  Sie  das  Mischen  mit  anderen  oder  ähnlichen  Produkten  oder  mit  anderen  Substanzen,  die  in  der  jeweiligen  

Gebrauchsanweisung  nicht  vorgesehen  sind.

o  Bewahren  Sie  die  Produkte  außerhalb  der  Reichweite  von  Kindern  auf.

Physikalischer  Zustand

Stellt  der  Arbeitgeber  Risiken  fest,  die  sich  mit  anderen  Mitteln  nicht  vermeiden  lassen,  muss  er  den  Beschäftigten  persönliche  

Schutzausrüstung  (PSA)  zur  Verfügung  stellen  (Art.  43  Gesetzesdekret  626/94).  Die  PSA  muss  den  Bestimmungen  des  

Gesetzesdekrets  475/92  entsprechen  (Art.  42  Gesetzesdekret  626/94).  Die  Verwendung  der  vom  Arbeitgeber  bereitgestellten  

PSA  ist  verpflichtend  (Art.  5  und  44  Gesetzesdekret  626/94).

PERSÖNLICHE  SCHUTZAUSRÜSTUNG/EXPOSITIONSKONTROLLE

Farbe

Lagerung

Geruch

Vor  dem  Anrühren  und  Auftragen  der  Farbe  sollten  stets  geeignete  Einweghandschuhe  aus  Kunststoff  getragen  werden.

o  Befolgen  Sie  sorgfältig  die  Anweisungen  auf  der  Verpackung  oder  auf  dem  beiliegenden  Beipackzettel/Etikett/Anhänger.

o  Das  verschüttete  Produkt  darf  niemals  in  die  Originalbehälter  zur  erneuten  Verwendung  zurückgefüllt  werden.

An  einem  trockenen  und  gut  belüfteten  Ort  (bei  Raumtemperatur)  lagern.  Das  Produkt  nicht  in  der  Nähe  von  offenem  

Feuer,  Wärmequellen,  elektrischen  Geräten  oder  in  direktem  Sonnenlicht  lagern  oder  verwenden.  Nicht  unter  5  °C  lagern.  

Behälter  nach  Gebrauch  fest  verschließen.

Die  Arbeitsumgebung  muss  ausreichend  belüftet  sein,  gegebenenfalls  mit  mechanischen  Lüftungsanlagen  (Anhang  IV  DL  

81/08).

Flüssigcreme

PHYSIKALISCHE  UND  CHEMISCHE  EIGENSCHAFTEN

Merkmal
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Bei  der  Anwendung  sind  die  üblichen  Verfahren  zu  beachten,  um  eine  Ausbreitung  in  die  Umwelt  zu  vermeiden.

Kann  bei  Kontakt  die  Augen  reizen.

TOXIKOLOGISCHE  INFORMATIONEN

STABILITÄT  UND  REAKTIONSFÄHIGKEIT

Normalerweise  stabil  bei  Raumtemperatur.

Bei  Verschlucken:  leichte  Reizung  des  Magen-Darm-Trakts.

Wiederholter  oder  längerer  Kontakt  mit  der  Haut  kann  zum  Auftreten  einer  irritativen  Dermatitis  führen.

ÖKOLOGISCHE  INFORMATIONEN

Überlegungen  zur  Entsorgung

Leere  Behälter,  die  noch  mit  dem  Produkt  verschmutzt  sind,  gelten  hinsichtlich  Menge  und  Art  ihres  Inhalts  nicht  als  

giftiger  oder  gefährlicher  Abfall.  Die  Entsorgung  erfolgt  gemäß  den  geltenden  Vorschriften  durch  spezialisierte  

Unternehmen  (Resolution  27.07.1984,  Gesetz  475/88).

Nicht  verwendete  Produkte  (veraltet,  beschädigt  usw.)  müssen  gemäß  den  geltenden  Rechtsvorschriften  von  

spezialisierten  Unternehmen  entsorgt  werden  (Beschluss  27/07/84,  Gesetz  475/88).
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Beachten  Sie  die  nationalen  und  regionalen  Abfallvorschriften.
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Fertige  kosmetische  Erzeugnisse  sind  ausdrücklich  vom  Anwendungsbereich  der  EU-Rechtsvorschriften  über  

gefährliche  Stoffe  und  Gemische  (Verordnung  (EG)  Nr.  1272/2008)  ausgenommen.  Sie  sind  auch  von  den  

Bestimmungen  des  Titels  IV  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1907/2006  ausgenommen.

Seefracht:  IMO/IMGD  -  nicht  anwendbar.

Straßen-  und  Schienenverkehr:  ADR/RID  -  nicht  anwendbar.

TRANSPORTINFORMATIONEN

Von  Speisen  und  Getränken  fernhalten.

INFORMATIONEN  ZUR  VERORDNUNG

Lufttransport:  IATA/ICAO  -  nicht  anwendbar.

Die  Herstellung  und  Vermarktung  der  fertigen  Kosmetikprodukte  erfolgt  in  Übereinstimmung  mit  der  Verordnung  

(EG)  Nr.  1223/2009  und  den  nachfolgenden  Änderungen.
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Nicht  auf  gereizter  oder  erkrankter  Kopfhaut  anwenden.

WEITERE  INFORMATIONEN

Befolgen  Sie  die  Anweisungen  auf  der  Verpackung  sorgfältig.  Vermeiden  Sie  jegliche  Verwendung,  die  nicht  in  
der  Anleitung  aufgeführt  ist.
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